
Preisliste
für JUSLINE GmbH webERV-Dienste

NETTO BRUTTO

Herstellungsentgelt 20,00 €              24,00 €              

esignature basic Zertifikat (5 Jahre gültig) 43,00 €              51,60 €              
1 A-Cert Client-Zertifikat (1 Jahre gültig) 12,00 €              14,40 €              
1 A-Cert Client-Zertifikat (2 Jahre gültig) 24,00 €              28,80 €              
1 A-Cert Client-Zertifikat (4 Jahre gültig) 48,00 €              57,60 €              

Monatliche Kosten

1 webERV-Anschriftencode 15,00 €              18,00 €              
Jeder weitere ADVM-Code 5,00 €                6,00 €                
Datenübertragung

Einbringung Schriftsatz 0,30 €                0,36 €                
Empfang Rückverkehr
Useware Gebühr Paragraph-Software GmbH

Einbringung Schriftsatz 1,00 €                1,20 €                
Empfang Rückverkehr 0,70 €                0,84 €                

Monatliche Kosten

1 webERV-Anschriftencode
Datenübertragung

Einbringung Schriftsatz 4,00 €                4,80 €                
Empfang Rückverkehr

Verständigung Rückverkehr pro SMS 0,15 €                0,18 €                
Verständigung Rückverkehr pro E-Mail 0,10 €                0,12 €                
Verständigung Rückverkehr pro Fax 0,20 €                0,24 €                

Speichergebühr für 7 Jahre pro Urkunde 7,00 €                8,40 €                
Verrechnungsstellenaufschlag (5%) 0,35 €                0,42 €                

Speichergebühr für 30 Jahre pro Urkunde 15,00 €              18,00 €              
Verrechnungsstellenaufschlag (5%) 0,75 €                0,90 €                

Preismodell: Variante  1 (Standard)

keine Kosten

Preismodell: Variante  2 (für Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater mit wenigen Eingaben)

Die Preisliste ist gültig ab 01.04.2010

Einmalige Kosten

Zertifikats-Kosten

Die genannten Entgelte enthalten nicht die Kosten für einen Internetanschluss. Diese werden von dem jeweiligen Provider 
verrechnet. Die monatlichen Grundgebühren werden auch dann verrechnet, wenn keine Übertragung im ERV stattfindet. Die 
Datenübertragungskosten werden nur dann verrechnet, wenn ein Schriftsatz ordnungsgemäß weiter geleitet wird. Für 
zurückgewiesene Schriftsätze fallen keine Kosten an. Die Verrechnung der monatlichen Entgelte erfolgt zum ersten Arbeitstag 
des Folgemonats. Bei mehreren ADVM-Codes in einer Kanzlei werden auf der Rechnung die Kosten für die Datenübertragung 
pro ADVM-Code angegeben.

keine Kosten

keine Kosten
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